
._Ji. 20. Oesterreichische Zeitschrift 1882 . 
XXX. Jahrgang. 20. Mai. 

für 

Berg- und Hüttenwesen. 
Verantwortliche lle<lactP.ure: 

Hanns Höfer, f. "· Enist. 
o. ö. Professor an der k. k. Bergak adewie in Leoben. k. k Regierung~raüi. B~rgw~('<Eprod .. Ver~cl.d.·Director in Wien. 

Unter besonderer Mitwirkung der Herren: Joseph von Ehrenwerth, a. o. k. k. Bergakademie-PrrJiessor in Leoben, Joseph Hrabak, 
o. ö. k. k. Bergakademie-Professor in Pribram, Franz Kupelwieser, o. ü. k. k. Bergaka<lemie-Profr·Hor in Leoben, Johann Lhotsky, 
k. k. Bergrath im k. k. Ackerbau-Ministerium, Johann Mayer, Oberingenieur <ler a. p. Ferdinands-Norduahn in ~Iährisch-Ostrau, 

Franz Poiepny, k. k. Bergrath und Franz Rochelt, o. ö. k. k. Bergakademie-Professor in Leoben. 

Manz'i;::che k. k. Hofverl~- und Univer~it.'l.t!":·Buchhandlurn; in \.Vien, Kohlmarkt 7 . 

....... -----------------------------------------------------------------""""""'~~ Diese Zeitschrift erscheint wöchentlich einen bis zwei Bogen stark 1wd mit jährlich min <l e ~ t e n s zwanzig a r t ist i s c h e n Bei­
gaben. Pränumerationspreis jährlich mit franco . Postversendung fü_r Oesterrelch_-Ungarn 12 il. 6. W., halbjährig 6_ ~-· für 
Deutschland 24 l\Iark, resp. 12 :Mark. - Reclamat10nen, wenn unversiegelt portofrei, künn~n Dur 14 Tage nach Expedition der 

jeweiligen Nummer berücksichtigt werden. 

INHALT. Project zur Regelung der berggesetzlichen Verhiiltnisse <!er Naphtha-In<lustri·~ in Galizien. - :l!ittheilungen über die 
neuen Spreogmittel mit besonderer Rücksicht auf ihre Verwendung in Bleiberg. (:-'chlns.,). - Wettermessungen und ver­
gleichen<le Beobachtungen bei einigen Wettermotoren. (Fortsetzt1ng.) - ~otizen. - . .\.nkundigt1ngen. 

Project 
zur Regelung der berggesetzlichen Verhältnisse der 

Naphtha-Industrie in Galizien. 
Von 

Dr. Stanislaus Olszewski. 

Der galizische Xaphthabergbau, ~chlechtweg Napl1tba­
lndu~trie genannt, durchlebte verschieJene berggesttzliche 
Verordnungen. Bald waren das Hohöl untl Erdwachs 
unter die vorbehaltenen l\fineralien eingereiht, balrl al~ 
Zugehör des Bodens dem Grundbesitzer zur Verfügung 
ge~tellt. Die ldzte seit 1862 bestehende Verordnung 
hatte bekannter Weise zur Folge, dass diese Industrie 
~ich zu keinem grifaseren, geregelten Unternehmen empor­
heben konnte, dass der Bergbau, beraubt jeder berg­
behördlicben A ufäicht, noch bis jetzt auf einer niedrigen 
Stufe sich befindet und trotz der grössten .Anstrengungen 

1 

und des besten 'Villens der Kleinunternehmer die jähr­
liche Production Galizie11s von circa 1 i'>O 000 metr. Ctr 
nicht einmal den Bedarf der eigenen Provinz zu der:ken 
vermochte. 

s t er i um in dem Het'erent~nentwurfä eines neuen Berg­
gesdzes, S u es s, Dr. Gin t 1, Höfer, Pa u 1, Dr. 
Fe d o r o' w i c z in vielen Ernp1eten i;nd letzterer Zeit 
Dr. 8zajnocha in seiner . .\rbeit "Der galizische 
N aphtbabergbau in Bezui; zu berggesetzlicben Verord­
nungen" haben geniigen J bewiesen, rlns~ eine möglichst 
vollstäntlige Abhilfe und Be,eitigung 1les anormalen Zu­
;itan1les der galizisr:l1en X;,ph~ha-ln•lu8trie, sowie aller 

' jener :\liingel, welche, wohl bekannt, dieselbe belasten, 
1 nur durch •lie Einführung dtr allgemeinen Bergbe.u­

freiheit, mithin L"nalihängigkeit dieses Industriezw~iges 
vorn Grundeigenthume, zu erreichen sei. 

Gerade jetzt wäre es an der Zeit und von beson­
derem Vortheile, anstatt die Naphtha noch höher zu be­
steuern das Rohöl und Erdwachs als vorbehaltene 
l\Iineralien dem Berggesetze unterzuordnen. Damit würde 
Inan an Stelle einer Unzahl von Kleinunternehmern, 
welche in Summa grosses Capital repräsentiren und doch 
~ehr ·kleine Resultate ausweisen, hald grössere in- und 
au,;J1indische Capitalien sehen, welche gewiss im Stantle 
wär~n, die Production an Rohöl bedeutend zu vergrUssern. 

Wind a c k i e wie z, Fa u c k, Not h in vereinzelten 
Broschüren, Strippe i Inan n im Werke "Die Petroleum­
lndustrie Oesterreichs" , das k. k. Ackerbau - )1 in i-

Indessen haben sich in rlen letzt~n 20 Jahren die 
dem Bergregale giinzli1;b frem•len liechtsverhältnisse in der 

' karpathischen Xapbtha-Jn.Justrie derartig entwickelt und 
eingelebt, dass es sehr sr;hwer sein würde, dieselben gänzlich 
umändern zu können, •lamit ~ie •len Anforderungen des 
üsterreichischen Berggesetze;; entsprechen könnten. Man 
musste deshalb zu einem .llittel wege schreiten und in 
1lieser Richtung legte •ltr ~aJizische Verein zur Hebung 
tler Naphtha· Industrie ein vom Dr. Fe cl o r o w i c z auf 
Grund de8 Referentenentwurie~ ausgearbeitetes Project 
am 1 7. Oktober 1881 dem galizischen Landtage vor. 

Die Grundsätze des Prvjectes wären in Kürze: 
1. Das Hohöl (Saphtha), Erdwachs und bituminöse 

Schiefer gehören n ich t zu den vorbehaltenen Mineralien. 
2. llit Einwilligung des Grundeigenthümers kann 

Jas Eigenthum dieser ~lineralien vom Boden getrennt 
werden und ein ~ollständig bergmännisches Object, 
Naphthafeld benannr, bilden. 

3. Die Bedingungen ·!er L't::bergabe der Schurf- und 
Gtwinnungsrechte bestimmt einll zur biicherlichl'u Ein­
tragung vorges<:hricbene Cebereinkunlt mit dem Grunrl­
eigenth ümer. 
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4. Bis zum Aufächliessen dieser Mineralien wird das 
Hecht cles Unternehmers durch eine Vormerkung bei 
rlen für die bergbaulichen Zwecke beotimrr.ten Parcellen 
verwahrt · nach dem Auf~chliessen derselben wird für die 

' Bergbaue in den Hypothekarbüchero ein selbstständiges 
N aphthafeld in den Acten der N" aphthafelder eröffnet. 

5. Alle auf den Grundparcellen lastenden Hypotheken 
sollen im Ausgleichswege mit den Gläubigern oder sonstigen 
Berechtigten geregelt werden ; findet kein Ausgleich statt, 
so bestimmt vorläufig die Bergbehörde im Einnrnehmen 
mit der politischen Behörde die Höhe des Entgeltes und 
der Sicher11tellung der Hechte der Gliiubiger, insoferne 
dieselben durch den Bergbau beeinträchtigt wären. 

6. Dem Bergbauunternehmer steht es frei, für die 
Hilfegebäude, für das Wegschaffen der Grubenwiisser 
oder des Vorrathes, auch für die Herstellung der Trans­
portwege oder Bahnen, wenn dieselben für den Bergbau 
al::1 noth wendig sich erweisen, ein fremdes Gruod„tück 
bei entsprechender Entschädigung zu benützen. 

7. Ein N aphthafeld soll mindestens 1 und höchstens 
36 Hektare betragen. 

8. :Mit dem Bergbaue können Gebiiude, Werkstätten 
und andere Baueinrichtungen in einen Tabularkörper ver­
einigt werclen. 

9. Bei Einhaltung der sub 7 angegebenen Dimensionen 
können N aphthafolder vereinigt oder vertheilt werden. 

10. Die Aufocht über clie Bergbaue Holl ent­
Hprechenden fachmännischen Behiirden (Bergbehiirden ode1· 
den den Bezirkshauptmannschaften zugetbeilten Ingenieuren) 
und die Leitung den praktisch Au~gebilcleten anvertraut 
werden. 

11. Vorschriften über den Betri:!b, über das Ver­
hältoiss der Arbeiter zu den Gewerken, über die Bruder­
laden sollen im Sinne der Verordnungen des Berggesetzes 
eingeführt werden. 

12. Zum Anmelden der Rechte der Ünternehmungen, 
welche vor der Einführung des bezüglichen Gesetzes 
entstanden sind, soll eine sechsmonatliche Frist einge­
räumt werden. 

Wie wichtig uncl praktisch für die Xaphtha-Iodustrie 
uncl ihrer gegenwärtigen Verhältnisse in Galizien dieses 
neue Project wäre, beweist am 'besten, dass in der 
Sitzung des Landtages nach näherer Auseinandersetzung 
einzelner Punkte dasselbe en bloc angenommen wurde. 
Aus den Grundzi.igen desselben ersehen wir, dass, wie­
wohl das Rohöl und Erdwachs als Zugehör des Bodens 
und die Erschürfung desselben vom guten \Villen des 
Grundeigenthtlmers abhängig verbleiben, den schon bereits 
im Betriebe stehenden und allen künftigen Bergbauen 
es möglich sein wird, sich rationell zu entwickeln, indem 
dieselben ein Capital repräsentiren werden, welches jeder­
zeit creditfähig sein wird, 

Nach dem a!Igcmeinen österreichischen Berggesetze 
sind das Erdöl und Bergtheer kein Gegenstand des Berg­
regales, wenn sie zur Gewinnung von Leuchtölen be· 
nützt werden. Zwar wird der grösste Theil des Rohöles 
(60-800/0 ) zu Beleuchtungszwecken verwendet, aber 
auch nicht geringe Mengen verschiedener Schmiermate­
rialien (fiüssige und feste Maschinenöle und Fette, Leder-
11chmiersorten, schwarzes Pech, Petroleumcokes) werden 

als wichtige Handelsartikel Yerarbeitet, in welchom Falle 
dieses Btnützungsrecht den §. 3 des allgemeinen öster­
reichischen Berggesetzes gewissermaassen stiller "reise 
zu umgehen scheint. 

Dagegen führt die gedachte Einreihung dieses Roh­
artikels unter das Bergregal zu einer wichtigen Frage, 
nämlich auf welche Art die Rohöllagerstätten theoretisch 
gedacht und praktisch erschi.irft. und ausgeni.itzt werden 
sollen. Da das karpathische Rohöl zum grössten Theile 
an unregelmässige Lagerstätten und Spalten, seltener an 
feinki5rnige. regelmässig gelagerte Sandsteine, welche das­
selbe dem Streichen und Fallen der Schichtung nach ein­
gesaugt enthalten, gebunden ist, nachdem es eine Flüssigkeit 
i~t und aus allen möglichen Teufen und in Yerschiedener 
kleiner oder sehr grosser Menge (10 -3500kg per Tag 
und Schacht) gewonnen wird, da ein Jeder mit einigen 
hundert Gulden den Titel eines Bergbauunternehmers erlangen· 
kann, ersehen wir, dass dem §. 3 des allgemeinen öster­
reichischen Berggesetzes viele Yerordnungen und Vollzugs­
\'Orschriften, welche für andere Mineralien nicht nothwendig 
sind, unter genauer Berücksichtigung statistischer Daten 
und geologischer \' erhältnisse der Oelterraine für das 
Rohölschürfen als bedingende beigefügt werden mi.issten. 
Ohne dieselben möchte das Bergregale die Gewinnung 
des Rohöles nicht nur nicht fördern, sondern es würde eine 
Unzahl von unfruchtbar gehaltenen Terrainen entstehen, 
indem viele Freischürfer, um dem Gesetze Folge zu 
leisten und des Freischurfes nicht verlustig zu werden. 
mit einer literweisen Production bei mindest kleinen Aus­
lagen sich begniigen und ausweisen wiirden. 

§. 1 des Projectes schliesst deshalb das Rohöl, Erd· 
waehs und andere bituminöse Mineralien von den vor­
behaltenen Mineralien aus. 

Langjäbrige Praxis hat indessen geniigend gelehrt, 
dass das /l;ugehör der Bitumina zum Boden, der Ent­
wicklung der N aphthabergbaue schädlich ist, indem sich 
nicht nur der Schürfer auf fremdem Grundstücke in seinem 
Besitztbume unsicher fühlt, sondern auch rlerselbe seiner 
Hechte und des eingelegten Capitals \·eriu•tig werden 
kann, wenn das zu bergbaulichen Zwecken nrwendete 
Grundstück im Licitation~wege verkauft wird oder der 
Grundbesitzer das Recht der Kündigung benützen wollte. 
Es ist deshalb von grosser Wichtigkeit für die N aptha­
unternehmungen, einen separaten unabhiingigen Körper zu 
schaffen. Hat der Grundeigenthiimer da.s Recht, über das 
in seinem Grundstücke befindliche Naphtha oder Erdwach!i 
zu verfügen, so soll ihm auch freistehen, dieselben vom 
Boden zu trennen und ein besonderes Feld (Ne.phthafeld), 
iihnlich dem Grubenfelde, zu bilden. Diesem Principe 
entspricht einer der wichtigsten Paragraphe des Projectes, 
und zwar §. 2 der allgemeinen Bestimmungen. 

Das Recht zum Schürfen ist nur auf Grund des 
Einvernehmens mit dem Grundbesitzer giltig. Die Bildung 
eines separaten und vom Boden getrennten und unab­
hä.ngigen N aphthafeldes kann erst dann geschehen, wenn 
das betreffende Mineral auf seiner Lagerstä.tte erschürft 
und dessen Fund von der Bergbehörde an Ort und Stelle 
besfätigt wird. So lange das Mineral nicht aufgeschlossen 
wird, kann in den Grundbüchern eine Anmerkung bei­
gegeben werden , dass das betreffende Grundstück zu 
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Schurfzwecken vom GrunJbesitzer an den Unternehmer 
iibergeben wurde. (§. 4.) Lauten irgend \nlche _\mprüche 
<ler Gläubiger auf dem zu Bergbauzwecken übergebenen 
Grundstiicke, so sind die Rechte der Gläubiger zu wahren 
und etwaige Beschädigungen des Bodens sollen gesicht'rt 
und im Ausgleichswege entsprechend entschädigt werden. 
Findet kein Ausgleich statt 1 so entscheidet darüber die 
Bergbebi>rde; d1:1r Betrieb des schon in Thätigkeit stehen­
den Bergbaues darf aber nicht gestört werden. Gläubiger­
rechte können nur die Erlaubniss der Bergbehörde, um 
welche nach §. 7 des Projectes jeder Schürfer nachzu­
suchen hat, auf zwei Monate bis zum eventuellen Ueber­
einkommen zwischen Llem Grundbesitzer und dessen 
Gläubigern verschieben. 

§. 5 des Projectes bestimmt die Grösse der X aphtha­
felder zwischen 1 und 36 Hektaren. 

Ausgenommen ausgedehntere Parcellen der grö>'seren 
Grundbesitzer findet man im Karpathengebirge meistens 
kleine zerstückelte Bauerngriinde. 

In Ostgalizien werden die Rechte zum Schürfen 
erworben entweder durch Ankauf (100-300 fl. per Joch) 
oder auf Grund des Pachtvertrages auf einzelne oder 
grössere Gemeindeparcellen. Der Vertrag lautet auf 10 
bis 12 Jahre, der Pachtzins beträgt 10 fi pro Joch und 
Jahr; während dieser Zeit steht es dem Schürfer frei, die 
erworbenen Parcellen um den vorausbesprochenen Betrag 
anzukaufen. 

Bedeutend ungiinstiger gestalten sich die Pacht­
verhältnisse in Westgalizien, indem in Folge grösseren 
Oelfiebers und steigender Concurrenz die Unternehmer 
selbst den Grundbesitzer zur Aufstellung härterer Be­
dingungen bewogen haben. Auch hier wird das Schurf­
recht durch Ankauf des Grundes oder im Pachtwege 
erlangt, nur mit dem Unterschiede, dass der Unternehmer 
einen gewissen Heinertrag dem Grundbesitzer von jedem 
Schachte zu leisten sich verpflichtet, ja sogar in manchen 
Fällen die Anzahl der Schächte angeben muss, welche 
der Grundbesitzer im Verhältnisse zur Grösse eines Grund­
tltiickes ohne Rücksicht auf den geologischen Bau tles 
Terrains beansprucht. Diese harten Bedingungen haben 
natiirlicher Weise eine grosse Feldsperre und eine An­
häufung vieler Unternehmer in einer kleinen Parcelle zur 
.Folge, indem der kluge Grundbesitzer schachtweise seinen 
Boden mehreren Unternehmern zu übergeben pflegt und 
ohne jedes Risico manchmal sehr grossen Nutzen davon 
trägt. 

Diesen U ebelständen abzuhelfen, verlangt das Project 
eine gewisse Grösse des N aphthafeldes. Zwar entspricht 
dieselbe nicht dem Grundsatze der GrubenmaasAe, indem 
manches Hektar nur theilweise zu Schürfungen verwendbar 
Bein wird; indessen sollen schachtweise Unternehmungen 
gän:tlich ausgeschlossen werden, und es ist vorauszusehen, 
<lass grössere Unternehmungen ausgedehntere und für 
Naphthaschiirfungen geeign1:1tere Parcellen wählen werden. 

Den bereits im Betriebe stehenden Bergbauen lässt 
das Project noch grössere Privilegien und Rechte zu. 

Indem ein jedes Naphthafeld sammt allen Anlagen, 
Gebäuden und angrenzenden angekauften Grundparcellen 

einen besontleren Tabularkörper repräsentiren kann, er­
langt der Bergbau einen "gewissen positiven W erth und 
wird jederzeit creditfähig. Die bis jetzt in dieser Beziehung 
herrschenden Verhältnisse sind von merkwürdiger und 
besonderer _.\.rt. Ein Naphthabergba.u ist nur dann credit­
fähig, wenn er sich mit einer entsprechenden Oelproduction 
ausweisen kann. Indessen treten aber bei den meisten 
Naphthabergbauen Momente ein, in welchen die Produc­
tivität der Brunnen auf das Minimum, ja sogar auf Null 
sich reducirt, so lange nicht durch weitergreifende Boh­
rungen oder neue Anlagen frisches Oe! aufgeschlossen 
wird. In der kritischen Lage in Folge des Geldmangels 
erscheint der Destillateur als hilfeleistender Gläubiger, 
d. h. derselbe bezahlt das zukünftige, ihm abzuliefernde 
Oel zu jenem Preise im Voraus, der ibm am besten con­
venirt und der des Geldes dürftige Bergbaubesitzer ist 
genöthigt, härteste Bedingungen anzunehmen. 

~ach •lem 7. Hauptstücke des Projectes ist der 
Unternehmer bereehtigt zur Anlage von Hilf.igebäuden, 
wasserabführnnden Canälen, und zur Herstellung der 
Communicationswege fremdes Grundstück bei entsprechen­
der Vergiitung, ja sogar im Expropriationswege, zu be­
nützen. Jedes Schiirfen aber ist auf jenen Gründen ohne 
frühere Erwerbung der Schurfrechte ausgeschlossen. 

Die HKuptstiicke des Projectes über Betrieb und Ver­
w11lt1rng der Gruben, über das Verhältniss zwischen dem 
Unternehmer und den Grubenarbeitern, über Bruderladen, 
<lie bergbehördliche Aufsicht und über die Strafen wegen 
der Vebertretung der Von;chriften sind im Sinne des 
.Referentenentwurfes des n1:1uen Berggesetzes bearbeitet 
worden. 

Was den galizischen Arbeiterstand anbelangt, so ist 
dersdb1:1, mit wenigen Ausnahmen, geschickt 1 treu, 
nüchtern , ausdauernd und billig. Der westgalizische 
Grubenarbeit1:1r ist aber dem ostgalizischen unstreitig 
vorzuziehen. In der Hand der Unternehmer oder 
der Grubenleiter lag es , diesr.lben den Forderungen 
des Bergwerkes anzupassen. LeiJer ge.b man aus Un­
kenntniss dieser letzteren, dem Arbeiter vofütändig 
freie Hand und die einzige Garantie lag dem Unt11r­
nehmer nur in der Accordarbeit. Der sich selbst über­
lassene .Arbeiter lernte das Schachtabteufen, Sche.cht­
verz1mmern, Bohren, ja sogar die \Vartung einer Loco­
mobile; er wnrde zum Hathgeber der Werksleiter und 
seine Intelligenz in dieser Beziehung darf wohl nicht 
bestritten werden, indem verhältnissmässig, mit Aus­
nahme von Boryslaw, trotz enger ~chächte (1,lm Lichte), 
welche bis zu 200m Teufe hinabreichen, trotz sehr starken 
Gaszurlranges, mangelhafter Ventilations- und Förderungs­
einrichtung wenig U nglticksfälle zu verzeichnen sind. 

Der Arbeiter erkannte die Indolenz seines Gruben­
leiters, und es ist nicht zu wundern, dass derselbe seine 
Privatgeschäfte <ler Grubenarbeit verangehen liess. Zur Be­
quemlichkeit der Grnbenleiter ist eine 6- bis 8stündige 
Tagschicht fast allgemein geworden; während der Erntezeit 
tritt in den Naphtha.werken eine vollkommene Stille em 
und ein jedes, auch das kleinste Kirchenfest, wird als 
Vorwand zum Einstellen <ler Arbeit benützt. 

l* 
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Einen grossen Y 1Jrran~ vor allen anderen haben 
jene Naphthabergwerke, wie Kl~czany.' BMirka, R?pianka, 
Sloboda rungurska, welche von tüchtigen, technisch ge­
bildeten Vorständen geleitet werden. 

Alle eben besprochenen l't!iingel werden gewiss be­
seitigt, wenn die A nfi;icht über einzelne Ber~baue d~n 
Bergbehörden anvertraut wird und die Grubenleiter, so.wie 
Maschinenwärter ihre Befähigung vor denselben beweisen 
werden müssen (§. 4 l und 42 de~ Projectes). 

Fachmänner werden zugeben , dass nur in Folge 
der Veränderung der bis jetzt geltenden Verhältnisse 
entweder im Si~ne des Referentfmentwurfos eines neuen 
Berggesetzes oder dieses Projectes die galiziscbe Napbtha­
Iodustrie sieb namhaft entwickeln wird können, 

Mittheilungen ü::.er die neuen Sprengmittel 
mit besonderer Riicksicht auf ihre Verwendung in 

Bleiberg. 
Vlln 

Edmund Makuc, Werksdirect()r. 

(S~hlnss.) 

Nachdem das Trinitroglycerir. eeit 1867 durch 
N 0 b e l epochemachend in der Sprengtechnik auftritt und 
das Sprengpnlver und desHen sämmtliche Sul'fogate 
überall tief in den Sehatten fitellt. muss man es geradezu 
als eine Zumuthung an die gesunde U rtheilskraft be­
zeichnen, wenn immer wieder neue Stoffe von Agenten 
empfohlen werden und Y()rnehmlich in bergmännischen 
Kreisen sieb Eingang zu verschaffen suchen. Leider erhalten 
solche Agenten selbst a.u;i renommirten Bergbezirken 
förm liehe Certifica.te, worin ihre W aare angepriesen und 
bei Heller und Pfennig berechnet wird, um wie viel die 
G.iwiehtseinheit an erzeugtem Hau werk oder das Meter 
Streckenausfahrung weniger A usl?.gen an Sprengstoff bei 
Anwendung ihres Sprengmi tt.~l~ erfordert und um wie 
viel eich diese Kosten beim Dynamit höher stellen. Daraus 
wird dann der Schluss gezogen, dass die Kitroglycerin­
Sprengmittel zu verwerfen und die angerühwten Spreng­
stoffe zu verwenden seien. Ich brauche nicht zu erwähnen, 
dass <liese Prämissen unrichtig und die daraus geiogenen 
Schlüsse nur Trugschlüsse sind. Diese Schlüsse wären 
nur dann unbestreitb1r, wenn bei der Gesteinsgewinnung 
die Au~lage für das Sprengmateriale die einzige Anslags 
wäre. So lange jedoch dies nicht der Fall ist, so lllnge 
die Arbeiterlöhne, die Beleuchtung, die Erhaltung und 
Ergänzung des Bohrgezähes die überwiegenden Kosten 
der Gesteinsgewinnung ausmachen. bat man bei der 
Wahl des Sprengstoffes :;tet, vor Augen zu halten, dast1 
die Kosten deHselben zu tlen übrigen überwiegenden 
Kosten im umgekehrte'l Y erb 'iltniRse stehen. 

Je billiger - und wa:; gleichbedeutend ist. - je 
schwächer ein Sprengstoff, de8to grösser werden die 
Kosten der Arbeit, der füleurht~ng und des Gezähes. 
.Nehmen wir zur Erhärtung de~~en wieder die Tabelle 

zur Hand. Dort sehen wir, dass zur Ausfahrung 
eines Meters Stollenstrecke an Sprengpulver 6,8kg er­
fordert werden, welches, loco Grube mit 76 kr gerechnet, 
pro Meter 5 fl. 1 7 kr kostet. 

Bei Dynamit bedarf man: 
für die gleiche Strecke 3, 7kg a 1 fl 59 kr = 5 fl 88 kt" 
hiezu 50 Kapsel i1 0,86 kr . --~~ __ _ 

Es kostet daher der Sprengstoff ohne Zünder 6 fl. 31 kr, 
d. h. um 1 fl. 14 kr mehr als bei Verwendung ,·on 
Sprengpulver. Dennoch sehen wir, dass die Gestehung im 
ersteren Falle 24 fl 31 kr, im letzteren 16 fl 81 kr pro 
Meter Stollenstrecke beträgt. Man braucht eben anstatt 
21,3 nur 11,8 Schichten zu zahlen, erspart also Arbeit 
und Arbeiterlöhne, Beleuchtung, Schmiedek()sten und Stahl 
und die Zeitersparung beträgt 78°/0 • Endlich ist die grössere 
Leistung des Arbeiters auch in Anschlag zu bringen 
und zu bedenken, dass der Häuer in einem Jahre bei 
Sprengpulver nur 14m, bei Dynamit aber 25m aus­
schlägt und die mehr erzielten 11 m auch ihren gewissen 
W erth haben. 

Bei Erzabbauen ist der Anschlag des Werthes der 
Mehrleistung meist in noch grüsserem Maasse geltend 
zu machen als bei Hoffnungssehlügen , und auch leichtl:lr 
zu berechnen. Ich haue nämlich bereits berichtet, dass 
mit lkg Dynamit 4500kg Hauwerk, mit lkg Sprengpul\'e1· 
3200kg des gleichen Gefälles erzeugt weden. Die 
geringere Leistung beträgt daher bei jedem Kil()gra.mm 
Sprengpulver 1300kg Hauwerk, welches 10°/0 ausbring­
baren Bleischlich, demnach 130kg scbmelzwUrdigen Schlich 
geben würde. Nach Abzug der Betriebsauslagen reprä­
sentiren lOOkg Bleisohlich 3 fl 50 kr. Man würde 
demnach bei Verwendung von Sprengpulver oder einem 
demselben selb~t gleichwerthigen Surrogate bei jedem 
Kilogramm einen Verlust von 1,30 x a fl. 50 kr = 4 fl. 
55 kr zu verzeichnen haben, das heisst: bei den gegen­
wärtigen Bleiiireisen ist für uns die Verwendung solcher 
Sprengstoffe gar nicht mehr möglich, ja sie wären uns 
auch dann noch viel zu theuer, wenn sie umsonst 
ausgeboten würden. 

Bei diesem Sdchverhalte und da dem seit 15 J ah:ren 
schon , seit dem Bestehen des Dynamit~, S() war, 
glaube ich, dass die Sprengstofffrage für die Gesteins­
gewinnung hinsichtlich der beiden Gruppen, der 
Salpeterpulver, un1l der Nitroglycerin-Ex:pl()sivs, doch 
schon erledigt sei und die Acten hieriiber füglich 
ge~chlossen werden kiinnten. Wird es doch auch Niemandem 
mehr einfallen, za den alten schmiedeisernen Bohrwerk­
zeugen zurückzugreifen, so lange er solche aus Stahl beziehen 
kann. 

Xicht um das Ob, sondern um das Wie der Ver­
wendung starker Nitroglycerin-Explosivs kann es sich 
nunmehr allein n()ch handeln. Obschon wir gegen­
wärtig noch N1m-Dynamit verwenden, so glaube ich 
doch l{lit aller Zuversicht, dass die Zukunft bei uns, 
ebenso wie es in Amerika V()n Anbeginn der Fall war, 
dem reinen Nitroglycerin oder d()ch der Sprenggelatine 

1 
gehört, welch letztere nur ihres zu hohen Preises wegen 
bisher nicht zur gebührenden Würdigung gelangen k()nnte . 




